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B-Plan 102, „Auf den Holzwiesen 

 

Lieber Herr Strömer, sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie haben uns mit Schreiben vom 21.06.24 zu obigem B-Plan-Entwurf angehört; vielen Dank! 

Schon in unserer Stellungnahme zum B-Plan-Verfahren Nr. 100, „Obermühlpfad“ als auch zum Planfest-
stellungsverfahren eines Hochwasserschutzdammes zum Schutz des Gewerbegebiets haben wir uns zur 
zukünftigen Entwicklung der Fläche „Auf den Holzwiesen“ geäußert. Wir schlugen vor, die Fläche „Auf 
den Holzwiesen“ dem Hochwasserschutz und dem Naturschutz zu widmen. Diese Position möchten wir 
grundsätzlich aufrecht erhalten. 

Die Fläche liegt in einem ausgewiesenen und faktischen Überschwemmungsgebiet. Daher sollte auf jeden 
Fall zunächst einmal die Erstellung und Abnahme des Hochwasserschutzdamms im Westen des Gebiets 
abgewartet werden, bevor hier der Erstellung eines Baugebiets nähergetreten wird; noch ist ja nicht einmal 
die Planung – das Planfeststellungsverfahren - positiv abgeschlossen worden. 

Außerdem ist das Gebiet so grundwassernah, dass zumindest eine breitere Zone südlich des Rehbachs von 
einer Bebauung ausgenommen werden sollte. Diese Zone wird in  der Begründung zum B-Plan-Entwurf 
mit einer Breite von 40 m angegeben. Wenn wir uns aber die Planzeichnung anschauen, müssen wir daraus 
ersehen, dass dieser Abstand nicht klar eingehalten wird. Der Grünstreifen (einschließlich Versickerungs-
mulde) ist nur 20 m breit, und dann folgt schon bald die Baugrenze. Dies sollte korrigiert werden, indem 
am besten die Planfelder MU 5 und MU 6 von einer Bebauung ausgeschlossen werden. Der gesamte 
Rehbach am Rande des Verfahrensgebiets sollte in den B-Plan integriert und in dem 40 m breiten Streifen 
renaturiert werden. Außerdem sollte ein neues naturnahes Umgehungsgerinne um die Obermühle herum 
geschaffen werden, um auch hier eine Durchgängigkeit des Bachs zu gewährleisten. 

In der Planung wir auch der Teich berücksichtigt. Allerdings sollte seiner Umgebung mehr Raum gegeben 
werden, in dem die Bauung weiter von ihm abrückt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Heinz Schlapkohl 

D.: Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abt. Bauen und Umwelt, SGD Süd, Ref. Naturschutz 
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Bebauungsplan Nr. 102 „Auf den Holzwiesen“ in Haßloch; 
Stellungnahme der IHK Pfalz gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zunächst bedanken wir uns für die frühzeitige Beteiligung am o.g. Bebauungsplan der 

Gemeinde Haßloch. Den uns vorliegenden Unterlagen entnehmen wir, dass Planungs-

recht geschaffen werden soll für die Entwicklung eines gemischt genutzten Quartiers 

sowie die Bereitstellung von gewerblichen Flächen in geringerem Umfang. 

 

Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz bewertet das Planvorhaben aus unter-

schiedlichen Gründen als kritisch. Entsprechend des Einheitlichen Regionalplan Rhein-

Neckars ist Haßloch neben dem „Siedlungsbereich Wohnen“ auch dem „Siedlungsbe-

reich Gewerbe“ zugeordnet. Dies trifft sowohl auf den aktuell geltenden Regionalplan als 

auch auf die geplante 1. Änderung der Kapitel 1.4 (Wohnbauflächen) und 1.5 (Gewerbli-

che Bauflächen) zu. Entsprechendes Ziel ist „die Bestandssicherung und Weiterentwick-

lung vorhandener Betriebe“ und es sind „an diesen Standorten unter Berücksichtigung 

der lokalen und regionalen Rahmenbedingungen angemessene Flächenreserven für 

zusätzliche Gewerbeansiedlungen vorzuhalten“ (1.5.2.2).   

 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb einer „Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe“ 

und ist Teil des Industriegebiet Süds, das als eines von zwei Gewerbe- und Industriege-

bieten in Haßloch fungiert. An das Plangebiet grenzt der Bebauungsplan Nr. 100 „Ober-

mühlpfad“ an, der neu aufgestellt wird. Entsprechend dieses Bebauungsplans wird das 
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angrenzende Industriegebiet zu einem Gewerbegebiet umgewandelt, teils gar zu einem 

Mischgebiet, wodurch der Wirtschaft langfristig Flächen verloren gehen. Dementspre-

chend haben wir uns in der Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 100 „Obermühlpfad“ 

kritisch geäußert. Das zweite Gewerbegebiet befindet sich im Norden der Gemeinde und 

hat sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Unter anderem wurde dort ein 

Bauhaus gebaut, für den der Bebauungsplan „Nördlich des Bahndamms – 3. Änderung“ 

aufgestellt wurde. Auch hierzu haben wir uns kritisch geäußert, u.a. weil hier Gewerbe-

flächen für großflächigen Einzelhandel genutzt wurden, sodass auch diese Gewerbeflä-

chen verloren gegangen sind. Nun möchte die Gemeinde im o.g. Bebauungsplan eine 

weitere für Gewerbe vorgesehene Fläche in Wohnraum umwandeln. Aus diesem Grund 

sehen wir momentan nicht, dass die Gemeinde dem regionalplanerischen Ziel 1.5.2.2 als 

„Siedlungsbereich Gewerbe“ nachkommt. Zwar wird in der o.g. Änderung des Regional-

plans eine weitere Fläche für Gewerbe im Norden der Gemeinde ausgewiesen, jedoch 

handelt es sich hier um eine vergleichsweise kleine Fläche, die zudem in starker Nut-

zungskonkurrenz mit der Landwirtschaft steht.  

 

Weiterhin grenzt das bisherige Industriegebiet Süd inkl. des Plangebiets nur geringfügig 

an Fläche, die im Regionalplan als „Siedlungsfläche Wohnen“ ausgewiesen ist. Zum 

jetzigen Zeitpunkt handelt es sich folglich um größtenteils von sensiblen Nutzungen ab-

geschirmte Gewerbeflächen. Folglich lehnen wir die Ausweisung eines Urbanen Gebiets 

und das Schaffen von Wohnflächen innerhalb der regionalplanerischen „Siedlungsfläche 

Industrie und Gewerbe“ ab, da dies die Entwicklung der ansässigen Unternehmen sowie 

potenzielle Neuansiedlungen einschränkt. Das Schaffen von angrenzendem Wohnraum 

wäre allenfalls tragbar, wenn die getroffenen Schallschutzmaßnahmen nicht das ansäs-

sige Gewerbe betreffen, sondern im Neubau getroffen werden (z.B. passive Schall-

schutzmaßnahmen). In der Begründung wird hierzu jedoch explizit formuliert, dass die 

Gemeinde „die Überprüfung auf Einsatz einer weitergehenden etwaigen Geräuschkon-

tingentierung für den Bestand vorgenommen“ hat. Das Immissionsschutzkonzept sollte 

allerdings auch sicherstellen, dass die Entwicklung im angrenzenden Gewerbegebiet 

nicht eingeschränkt wird und die Planungssicherheit der ansässigen Unternehmen be-

stehen bleibt. Dafür bedarf es aus unserer Sicht eine angepasste schalltechnische Un-

tersuchung. 
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In unserer Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 100 „Obermühlpfad“ haben wir au-

ßerdem unsere Bedenken geäußert, dass es zu einer schleichenden Entwicklung in 

Richtung eines Mischgebiets kommt. In der Abwägung wurde dies folgendermaßen 

kommentiert: „Vornehmlich die Bezugnahme auf das „Betriebliche Wohnen“ als aus-

nahmsweise Zulässigkeit gem. Textfestsetzungen zu 1.2.2 Nr. 2 bzw. 1.3.2 Nr. 2 verhin-

dern eine schleichende Umwandlung zum Mischgebiet. Demnach sind nicht-

betriebsveranlasste Wohnnutzungen grundsätzlich unzulässig. Sie sind auch nicht durch 

den erweiterten Bestandsschutz gem. Textfestsetzungen 1.3.5 erfasst. Die Zulassung 

von nicht betrieblichem Wohnen entspricht nicht den städtebaulichen Zielen der Ge-

meinde Haßloch. Dem Belang des Stellungnehmers wird insoweit bereits vollumfänglich 

Rechnung getragen.“ 

Diese Aussage wird aus unserer Sicht torpediert durch die Ausweisung eines Urbanen 

Gebiets, in dem im Vergleich zum Mischgebiet nicht einmal Gewerbe vorkommen muss. 

In Zusammenhang mit der o.g. Thematik des fehlenden Schallschutzes ist daher mit 

einer schleichenden Umwandlung in ein Mischgebiet zu rechnen, da das Plangebiet in 

Zusammenhang mit den angrenzenden Gewerbeflächen gesehen werden muss. 

 

Zuletzt möchten wir erwähnen, dass wir den weitgehenden Ausschluss von Einzelhan-

delsbetrieben begrüßen, da wir diese funktional nicht oder nur eingeschränkt in einem 

Gewerbegebiet sehen. Gleichzeitig ist positiv zu bewerten, dass Betrieben die Möglich-

keit gegeben wird, Verkaufsstätten für die Eigenproduktion zu eröffnen. 

 

Weitere Einwände haben wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorzubringen. Für Rückfragen 

und Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüße 

 

Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 

 

 

 

Justine Markisch 

Referentin für Planung und Standortentwicklung 
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Betreff: Stellungnahme der NaturFreunde Rheinland-Pfalz e. V. zum 
Bebauungsplan 102 „Auf den Holzwiesen“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Strömer, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die frühzeitige Beteiligung im Aufstellungsverfahren des Bebauungs-
plans 102 „Auf den Holzwiesen“.  
Zunächst plädieren wir stark dafür die Planungen für das Gebiet ruhen zu lassen bis 
ein Planfeststellungsbeschluss für den geplanten Hochwasserschutzdamm vorliegt 
und dieser tatsächlich gebaut ist. Vorher wäre eine Bebauung dieses Gebietes grob 
fahrlässig und mit dem Hochwasserschutz und dem Wasserhaushaltsgesetz nicht ver-
einbar. Mit großer Sorge sehen wir dem Vorhaben des Hochwasserschutzdammes 
entgegen, da durch die, von der Oberen Naturschutzbehörde bestätigte, Engstelle bei 
der Überquerung des Rehbaches unterhalb der Obermühle durch eine Brücke die Ge-
fahr besteht, dass im Hochwasserfall diese durch Schwemmgut verstopft und der Ab-
fluss über den Rehbach dort verhindert wird. In diesem Fall könnte auch der Hochwas-
serschutzdamm eine Überflutung des südlichen Gewerbegebietes nicht verhindern. 
Die geplante Vorgabe für diesen Fall einen Bagger vorzuhalten, halten wir für völlig 
unrealistisch. Eine großflächige Ableitungs- und Versickerungsstrategie ist aus unse-
rer Sicht der einzig sinnvolle Weg des Hochwasserschutzes. Daher sollte auch die 
Zuschüttung des Streitertgrabens rückgängig gemacht, dieser reaktiviert und dadurch 
ein ungestörter, großflächiger Abfluss des Wassers gefördert werden. 
 
Wir freuen uns sehr zu lesen, dass die „Gemeinde Haßloch beabsichtigt infolge ihrer 
Lage in der Metropolregion Rhein-Neckar zukünftig ihr Profil als lebenswerte 
Wohngemeinde mit hohem lokalen Umweltanspruch zu schärfen“ (S. 12 des 
Begründungstextes) und hoffen, dass dies nicht nur leere Worte sind.  
Falls es zu einer Bebauung in dem Gebiet „Auf den Holzwiesen“ kommt, wäre es uns 
ein großes Anliegen, dass das Bebauungsplanverfahren die Renaturierung des 
Rehbaches in diesem Gebiet miteinschließt und der Abstandskorridor von 40 Metern 
strikt eingehalten wird.  

Gemeindeverwaltung Haßloch 
FB 2 – Bauen und Umwelt 
Rathausplatz 1 
67454 Haßloch 
Zu Händen: 
Herr Strömer 

Verband für Umweltschutz, 
Sanften Tourismus, Sport 
und Kultur e.V. 
Ebertstr. 22 
67063 Ludwigshafen 
 
Fon 0621 523191 
Fax 0621 524634 
 
Info@naturfreunde-rlp.de 
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Da es nachweislich deutschlandweit vor allem an bezahlbarem Wohnraum mangelt 
und Haßloch zusätzliche Gewerbeflächen „braucht“, wäre es sinnvoll die vorhandene 
Fläche effizient zu nutzen und Wohnraum, wo möglich, nur dort zu schaffen, wo man 
sie mit den Gewerbebauten verbinden kann. Da Haßloch umgeben ist von wertvollen 
Schutzgebieten und Ackerböden, darf keine weitere Fläche im Außenbereich von 
Haßloch für Wohnen und/oder Gewerbe ausgewiesen werden. Für die Nachfrage an 
Gewerbe- und Wohnflächen sollten vor allem Leerstände im Bestand genutzt werden.  
Der zu reaktivierende Streitertgraben sollte mit in den vorliegenden Bebauungsplan 
aufgenommen werden und hochpreisige sowie flächenineffiziente Wohneinheiten aus 
der Planung entfernt werden. Das entspricht wahrscheinlich den Wohneinheiten 
innerhalb von MU5 und MU6. Die geplanten und zu erhaltenen Grünflächen sollten im 
Sinne der Biodiversität und des Klimaschutzes möglichst groß und miteinander 
vernetzt sein. 
 
Mit naturfreundlichen Grüßen und mit Hoffnung auf Beachtung unserer Einwände, 

i. A. Karla Blöcher 
 
 

Karla Blöcher | Dipl. Umweltwissenschaftlerin 

Fachkraft für Umweltfragen und Umweltbildung 
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